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Stand: Neu (FNP 1., 3. bis 12., 15., 17., 18., 20. und 23. Änderung)
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Stand: Alt (FNP 1., 3. bis 12., 15., 17., 18. und 20. Änderung) ÄNDERUNGSVERFAHREN 
Der Rat der Gemeinde Nordkirchen hat am 27.09.2018 beschlossen, die 23. Änderung des Flächennutzungs-
planes gem. §§ 2 und § 2a i.V.m. dem in § 5 BauGB genannten Inhalt aufzustellen.
Dieser Beschluss wurde am 17.01.2020 ortsüblich bekannt gemacht.
Nordkirchen, den 20.01.2020

Bürgermeister

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Bauleitplanung hat am 10.07.2019 gem. § 3 Abs. 1 des
Baugesetzbuches in Form einer Informationsveranstaltung im Heimathaus, Kirchstraße 3, Ortsteil Capelle, statt-
gefunden. Darüber hinaus konnte die Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches in der Zeit vom 
23.08.2019 bis einschließlich 27.09.2019 Stellung zu den Bauleitplänen nehmen.
Nordkirchen, den 20.01.2020

Bürgermeister

Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange über die Bauleitplanung
hat mit Schreiben vom 01.08.2019 in der Zeit vom 23.08.2019 bis einschließlich 27.09.2019 gem. § 4 Abs. 1 des 
Baugesetzbuches stattgefunden.
Nordkirchen, den 20.01.2020

Bürgermeister

Der Ausschuss für Bauen, Planung und Umwelt der Gemeinde Nordkirchen hat am 29.10.2019 gem. § 3 Abs. 2
des Baugesetzbuches beschlossen, den Entwurf zur 23. Änderung des Flächennutzungsplanes samt Begrün-
dung und relevanten Unterlagen öffentlich auszulegen.
Nordkirchen, den 20.01.2020

Bürgermeister

Der Entwurf zur 23. Änderung des Flächennutzungsplanes samt Begründung und relevanten Unterlagen hat 
gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches in der Zeit vom 15.05.2020 bis einschließlich 22.06.2020 zu jedermanns 
Einsicht öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde am 07.05.202020 ortsüblich bekannt gegeben.
Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) des Baugesetzbuches hat in dem Zeitraum vom 
14.11.2019 bis 23.12.2019 stattgefunden.
Nordkirchen, den 24.06.2020

Bürgermeister

Der Rat der Gemeinde Nordkirchen hat gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches in der Sitzung am 25.06.2020 
über die vorgebrachten Anregungen und Bedenken, entschieden und den Entwurf zur 23. Änderung des 
Flächennutzungsplanes einschließlich Begründung beschlossen.
Nordkirchen, den 26.06.2020

Bürgermeister

Diese 23. Änderung des Flächennutzungsplanes ist gem. § 6 Abs. 1 des Baugesetzbuches mit Verfügung
vom                       genehmigt worden.
Münster, den

Die Bezirksregierung
Im Auftrag:

Die Genehmigung dieser 23. Änderung des Flächennutzungsplanes ist gem. § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuches
am                        ortsüblich bekannt gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung wird die 23. Änderung des
Flächennutzungsplanes wirksam.
Nordkirchen, den 

Bürgermeister
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DARSTELLUNGEN im Änderungsbereich
Geltungsbereich der 23. Änderung

Wohnbaufläche

Grünfläche
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Regenrückhaltung / Regenrückhaltebecken (Darstellung als Symbol)

Fläche für die Landwirtschaft

R

ERLÄUTERUNG
Änderung von „Fläche für die Landwirtschaft“ gem. § 5 (2) Nr. 9a BauGB in
„Wohnbaufläche“ gem. § 5 (2) Nr. 1 BauGB 1

Spielplatz

Änderung von „Fläche für die Landwirtschaft“ gem. § 5 (2) Nr. 9a BauGB in
„Grünfläche“ gem. § 5 (2) Nr. 5 BauGB mit der Zweckbestimmung „Spielplatz“2

Symbolhafte Darstellung für eine Fläche zur Regenrückhaltung3
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